
Unterstützung im Lebensalltag

Rehabilitation als 
Maßnahme
Umgangssprachlich werden sie oft als „Kur“ bezeichnet oder kurz und knapp „Reha“ genannt: 

Rehabilitationsmaßnahmen. Sie helfen Menschen, die krank sind oder körperlich bzw. geistig 

beeinträchtigt. Entscheidend ist, dass eine Reha eine Wiedereingliederung in das berufliche und 

gesellschaftliche Leben ermöglichen sollen.

E
s gibt viele Gründe, warum Men
schen eine Reha benötigen. Man
che sind schwer erkrankt, leiden 

an einer chronischen Krankheit oder 
an langfristig anhaltenden Beeinträch
tigungen. Anderen kann eine Rehabi
litation helfen, ihre Beschwerden nach 
einem Unfall zu lindern oder einen bes
seren Umgang mit ihrer Erkrankung 
zu lernen. Auch im Anschluss an eine 
Krankenhausbehandlung ist es oft 
sinnvoll, den Behandlungserfolg mit 
einer RehaMaßnahme zu sichern.

Anspruch und 
Verordnung 
Grundsätzl ich können Rehabil i
tationsmaßnahmen ambulant am 
Wohnort oder stationär in einer aner
kannten Rehabilitationsklinik durch
geführt werden. Teilweise ist es auch 
möglich, die Rehabilitation in der ei
genen Wohnung durchzuführen. Das 
nennt man eine mobile Rehabilitation. 

Wenn Sie eine Rehabilitation in An
spruch nehmen wollen, sprechen Sie 
zuerst mit Ihrem behandelnden Arzt 
darüber. Dieser prüft die Notwendig
keit. Darüber hinaus klärt er mit Ih
nen vor allem auch die medizinischen 
Inhalte und die Art der Rehabilitation. 

Wichtig: In den letzten vier Jahren 
dürfen Sie keine Rehabilitationsmaß
nahme, zu der Leistungen von uns er
bracht wurden, in Anspruch genom
men haben (Vierjahresfrist). 

Wenn Ihr Arzt Ihnen zu einer statio
nären Rehabilitation rät, benötigen 
wir einen Antrag und eine ärztliche 
Verordnung. Aus der Verordnung 
muss die medizinische Notwendig
keit der gewünschten Behandlung 
hervorgehen. Außerdem muss be
stätigt werden, dass eine ambulante 
Behandlung am Wohnort bzw. eine 
ambulante Rehabilitationsbehand
lung nicht ausreichen, um die Reha
bilitationsziele zu erreichen. Die erfor
derlichen Formulare erhalten Sie auf 
≥ www.pbeakk.de  im ServiceCenter 

unter Formulare oder über unsere 
Kundenberatung. 

Wenn Sie eine Anschlussheilbehand
lung direkt nach einem Krankenhaus
aufenthalt benötigen, sollte der An
trag hierfür bereits im Krankenhaus 
gestellt werden. Hier kann Ihnen der 
Sozialdienst der Klinik als Ansprech
partner weiterhelfen.

Bei einer stationären Rehabilitation 
übernehmen wir die Kosten für 21 Be
handlungstage. Falls Sie eine Verlän
gerung benötigen, muss dies durch 
die RehaEinrichtung begründet 
werden. Wir benötigen diese Begrün
dung spätestens fünf Arbeitstage vor 
Ablauf der ursprünglich genehmigten 
Behandlungsdauer.F
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Zuzahlungen 
und Zusatz
versicherung
Alle Patientinnen und Patienten über 
18 Jahre müssen Zuzahlungen leisten. 
Diese beträgt zehn Euro am Tag bei 
stationärer Rehabilitation. Die Zuzah
lung ist bei Anschlussrehabilitationen 
auf 28 Tage begrenzt. Hierbei werden 
bereits geleistete Krankenhauszuzah
lungen angerechnet. Für ambulante 
Rehabilitationsbehandlungen ist kei
ne Zuzahlung fällig.

Die Zuzahlungen können Sie bspw. 
durch den Abschluss der Grundstu
fe und Ergänzungsstufe ausgleichen. 
Aus der Ergänzungsstufe erhalten 
Sie bei einer genehmigten vollstatio
nären Rehabilitationsmaßnahme ein 
Tagegeld in Höhe von 8 bzw. 16 Euro, 
je nachdem, ob Sie einen oder zwei 
Schritte abgeschlossen haben. Aus der 
Grundstufe sind es 8 Euro je Aufent
haltstag. Das Tagegeld ist auf maximal 
42 Tage begrenzt. Das Geld können 
Sie frei verwenden. Dies gilt auch für 
stationäre Anschlussheilbehandlun
gen und Entwöhnungsbehandlungen 
von Abhängigkeitskrankheiten. Eben
falls wird ein Tagegeld für Mutter/
VaterKind und familienorientierte 
Rehabilitationsmaßnahmen gezahlt. 

Weiterführende Informationen erhal
ten Sie auf ≥ www.pbeakk.de im Be
reich Zusatzversicherung.

Empfehlung:  
Direkt
abrechnung
Grundsätzlich können Sie Ihre Reha
Einrichtung unter den beihilferecht
lich zugelassenen Einrichtungen frei 
wählen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, 
sich für eine der über 800 Einrichtun
gen zu entscheiden, die mit uns direkt 

abrechnen. Auf unserer Internetseite 
finden Sie im ServiceCenter in unse
rer RehaKlinikSuche die RehaKli
niken, die am Direktabrechnungsver
fahren teilnehmen.

Vorteile der Direktabrechnung:

	■  Sie müssen keine Vorleistungen an 
die RehaEinrichtung zahlen.

	■  Ihr Selbstbehalt ist niedriger als 
bei der Abrechnung für Selbstzah
ler, da die berücksichtigungsfähi
gen Höchstsätze bei Arztkosten 
und Heilmitteln nicht überschrit
ten werden.

	■  Sie müssen keine Rechnung bei 
uns einreichen, da die Klinik 
direkt mit uns abrechnet.

Im Anschluss an Ihre Rehabilitation 
erhalten wir von der RehaEinrich
tung die Rechnung. Den Rechnungs
betrag überweisen wir dann an die 
RehaEinrichtung – Sie brauchen 
nichts Weiteres zu veranlassen. 

Nach unserer Bezahlung erhalten Sie 
einen Erstattungsbescheid, aus dem 
Sie den endgültigen Rechnungsbetrag 
entnehmen können.

Falls die von Ihnen gewünschte Re
haEinrichtung nicht direkt mit uns 
abrechnet, können Sie dennoch Ihre 
Rehabilitation dort durchführen als 
sogenannter Selbstzahler. Es kann 
sein, dass die RehaEinrichtung An
zahlungen von Ihnen verlangt. Für 
die Erstattung, die Sie bei uns im 
Nachgang beantragen, benötigen wir 
detaillierte Einzelabrechnungen für 
alle erbrachten Leistungen wie: Arzt
kosten, psychotherapeutische Leis
tungen, Arzneien, Heilmittel, Unter
kunft, Verpflegung und Pflege.

Die verschie
denen Reha 
Maßnahmen
Es gibt eine Vielzahl an unterschied
lichen RehaMaßnahmen, denn es 
gibt eine Vielzahl an Gründen, warum 
eine Rehabilitation benötigt wird. Die 
nachfolgend genannten RehaMaß
nahmen sind im Regelfall beihilfefä
hig – und somit auch erstattungsfä
hig. Grundvoraussetzung für jede 
Rehabilitation ist eine Verordnung 
des behandelnden Haus oder Fach
arztes.
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Stationäre Rehabilitation

Sie erfolgt in einer RehaKlinik, 
die auf Ihre Erkrankung speziali
siert ist. Unter ärztlicher Leitung 
und fachkundiger Pflege werden 
Ihre Beschwerden beispielsweise 
durch Bäder, Massagen, Bestrah
lungen oder Diätkost behandelt.

Ambulante Rehabilitation 
in einer Reha-Einrichtung

Wenn Sie für Ihre Rehabilitation 
lieber in Ihrer gewohnten Um
gebung bleiben möchten, ist dies 
möglich, sofern sich Ihre Erkran
kung in der Nähe Ihres Wohnorts 
behandeln lässt. Es muss eine 
geeignete Rehabilitationseinrich
tung vorhanden sein.

Ambulante Rehabilitation in 
einem anerkannten Kurort

Sie kann beantragt werden, wenn 
Sie an einer schweren oder erheb
lichen chronischen Erkrankung 
leiden. Weitere Voraussetzung: 
Sie sind in einem aktiven beam
tenrechtlichen Dienstverhältnis 
oder Arbeitsverhältnis. Durch die 
Reha sollen Ihre Beschwerden 
nachhaltig gelindert werden, so
dass Sie wieder berufsfähig sind. 
Ein weiteres Ziel ist, Ihre Gesund
heit wiederherzustellen und zu 
schützen. Ihre Behandlung wird 
mit vorwiegend natürlichen Heil
mitteln durchgeführt, die in dem 
anerkannten Kurort angeboten 
werden, beispielsweise mit Moor 
oder Sole – natürlich unter ärzt
licher Aufsicht.

Anschlussheilbehandlung

Sie findet nach einem Kranken
hausaufenthalt statt, wenn Sie 
gesundheitlich beeinträchtigt 

sind und eine weitere medizinische 
Versorgung benötigen. Anschluss
heilbehandlungen sind medizinische 
RehaMaßnahmen, die sich unmit
telbar – innerhalb von 14 Tagen – an 
eine stationäre Behandlung im Kran
kenhaus oder an eine Strahlen oder 
Chemotherapie anschließen. Dabei 
orientieren wir uns an dem Verfah
ren und den Diagnosen, die für die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
gelten. Sie wird durch Ihren behan
delnden Krankenhausarzt bzw. den 
Sozialdienst des Krankenhauses di
rekt bei uns beantragt.

Rehabilitation bei 
Suchterkrankungen

Bei Suchterkrankungen (z. B. Alko
hol, Drogen oder Medikamenten
abhängigkeit) wird in der Regel eine 
Entwöhnungsbehandlung als Reha
Maßnahme angeboten. Die Verord
nung kann Ihr Arzt ausstellen oder 
Sie legen uns einen Sozialbericht ei
ner Suchtberatungsstelle sowie Ihren 
Antrag vor.

Stationäre Rehabilitation bei 
psychischen und psycho-
somatischen Erkrankungen

Für diese Erkrankungen gibt es spe
zielle Rehabilitationsprogramme (z. B. 
bei Depressionen, Angst und Panik
störungen, Essstörungen oder post
traumatischen Belastungsstörungen). 
Eine entsprechende Krankheitsdiag
nose, die aus Ihrer ärztlichen Ver
ordnung hervorgeht und durch einen 
Facharzt im Gebiet der Erkrankung 
erstellt wurde, benötigen wir zusätz
lich bei der Antragsstellung. Ihre Re
habilitation findet dann aufgrund des 
speziellen Behandlungskonzeptes in 
besonders geeigneten RehaEinrich
tungen statt.

Mutter-Kind- oder Vater-
Kind-Rehabilitation

Wenn Ihnen eine RehaMaßnah
me verschrieben wird und Sie 
sich um ein minderjähriges Kind 
kümmern, das nicht ohne Sie zu 
Hause versorgt werden kann oder 
selbst behandlungsbedürftig ist, 
kann in den meisten Fällen eine 
MutterKind oder VaterKindRe
habilitation stattfinden. Hierbei 
gilt, dass Ihr Kind (bzw. Ihre Kin
der) entweder das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat oder geis
tig oder körperlich beeinträchtigt 
ist. Ein weiterer Grund liegt vor, 
wenn die Trennung zwischen Ih
nen und Ihrem Kind unzumutbar 
ist. Sind diese Voraussetzungen 
gegeben, bieten wir Ihnen eine 
MutterKind oder VaterKindRe
habilitation an.

Familienorientierte Reha

Falls Ihr Kind an einer schwe
ren Krankheit leidet – wie Krebs, 
Mukoviszidose oder an einem 
Herzfehler – übernehmen wir 
selbstverständlich die Kosten für 
dessen Rehabilitation. Darüber 
hinaus können Sie als Eltern Ihr 
erkranktes Kind in besonders ge
eignete RehaKliniken begleiten. 
Falls Sie weitere minderjährige 
Kinder haben, können auch die
se mitkommen. Der Verlauf der 
Behandlung ist auf Ihre gesamte 
Familie abgestimmt.

Reha für Pflegepersonen

Zu dieser seit dem 1. Juli 2024 neu
en Form der Reha können Pflege
personen eine pflegebedürftige 
Person mit in die Rehaeinrichtung 
nehmen. In der vitaminAusgabe 
103 erhalten Sie auf Seite 14 dazu 
nähere Informationen. 
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